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Ich finde nicht, dass man hier den ÖffDienst mit den Handwerksbetrieben oder ähnlichen Klein-
und mittelständischen Unternehmen vergleichen kann. Ich heiße es auch nicht gut, wenn
ständig ohne Grund befristete Verträge anbieten. Das hast Du falsch verstanden. (macht der
ÖD übrigens in weitaus schlimmeren Maße, als die freie Wirtschaft, wenn ich mir die Lage in
den Kitas ansehe!).

Ich finde es nur auch nicht richtig, dass man den Firmen Mitarbeiter aufzwingt, die sie
anschließend nicht gebrauchen können. Ich sehe die Arbeitsmoral vieler Azubis tagtäglich und
leider bietet sich mir da nicht das beste Bild! Dass man direkt bei Abschließen des
Arbeitsvertrages eine Übernahme garantieren soll, halte ich für falsch. Da würde ich als Betrieb
lieber gar nicht ausbilden, als dass ich mir einen notorischen Drückeberger ins Haus hole, der
ständig nach Saufwochenenden "krank" feiert oder der einfach nicht selbstständig arbeiten
kann und dem man jeden Pups sagen muss.
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